
1030 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 
d(!s Ausschusses für Wissenschaft und Forschung 

über den Antrag der Abg'eordneten Radinger, 
Dr. Frischenschlager und Genossen betreffend· 
ein. Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 

Hochschul-Studiengesetz geändert wird 
(106lA) 

Die Abgeortdneten Rad ri n ger, Doktor 
F ni. s ehe n s chI a ger und Genossen hahen 
in der Sitzung ,des Nationalrates am 30. Juni 1978 
den Initiativantrag 1 oMA, ,der dem Ausschuß 
für W.isserrschaft Ullld Forschung zugewliesen 
wurde, eingebracht. Dem vorlliegenden . Gesetzes­
antrag Iiegen folßende Erwägungen zugrunde: 

Nach der .derzeitigen Rechtslage können Stu­
dienversuche led~glich auf Grund des § 19 des 
Bundesgesetzes über geisteswisseIllSchafdliche und 
naturwissenschaftlich·e StudienI1ichtungen, BGBl. 
Nr. 326/1971, für KombinatJionen von Fächern, 
die mit den indliesem Bundesgesetz geregelten 
StJudienrichtungen ·in, engem Zusammenhang 
stehen, durchgeführt werden. Die Dauer des 
Studienver~uches ist mit ,der :Studilend.auer be­
grenzt. 

Bei den bisher bego!).nenen StUidienverSlUchen 
stellte sich heraus, Idaß ·der Zeitraum, in dem 
der StUidienversuchoorchgeführt wird, nirut im­
mer ausreicht, um ,die Ergebnisse des Studien­
versuchesend~ültig beurteilen z,u können. Be­
sonders die Bewährung ,der Absolventen im Be­
rufsleben kann ·auf Gruoo der ,derzeitigten Rechts­
lage zum Zeitpunkt der Beendigung des Studien­
versuches nicht ahgese~en wenden. 

Der vorl:i:egende Gesetzesantrag soll den bis­
her aufgetretenen Schwiemgkeiten Rechnung tra­
gen und eine geset~liche Grundlage zur Durch-

Luptowits· 
Berichterstatter 

führung von Studienversuchen in allen Studien­
bereichen schaffen. 

Der Ausschuß für W,issenschaft und Forschung 
hat den ~egelllStändlichen Initi,atJivantrag am 
10. Oktober 1978 in Verhandlung gezogen. An 
der Debatte beteiligten sich außer dem Bericht­
et:statter die Abgeol"dneten Dr. B I e n k, Dipl.­
Ing. Dr. Fr ü h·w ir t'h, Dr. Fr i s ehe n­
sc h lag e r, \ Dr.Edual1d Mo 'se r sowie der 
Bunidesminister für Wissenschaft und Forsruung 
Dr. Hernha F i r n be r,g. 

Bei der Abstimmung wurde der InitiatJivan­
trag unter BerücksichtJigung eines gemeinsamen 
Abänderungsantrages der Abg,eolldneten Doktor 
BI e n k, Ra ,d.1 n ger, Dr. Fr i sc he n s chI <a­
ger teils einstimmig, teils mit Stimmenmehr­
heit angenommen. 

Zu ·diesem Abäll!derungsantrag wird folgendes 
bemerkt: 

Bei den Studliemichtungen, bei denen unrer­
schiedl;iche Fachgebiete in einem besonderen Stu­
diengesetz ger·egelt sind, werden bei einer er­
wünschten Verbi.nJdung der Farugebiete Studien­
versuch.e eindeutJig ermöglicht. 

Bin Abänderungsantrag der Abgeolldneten 
Dr~ BI e n k und Genossen fand nicht die er­
fOf1derliche Aus:schußmehrheit. 

Als Ergebnis seiner Bera;tung s.tellt der· Aus­
schuß für W,issenschaft un.d Forschun.g somit ,den 
Antrag, der Nationalrat wolle dema n g e­
s chI 0 ss ·e n enG e set zen t w u r f die ver­
fassungsmäß·jge Zustimmung erteilen. 

Wien, 1978 10 10 

Radinger 
Obmann 
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2 1030 der Beilagen 

). 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
XXXX, mit dem das Allgemeine Hochschul­

Studiengesetz geändert wird 

Der Nationalmt hat beschlo~s.en: 

'Artikel I 

Das Bundesglesetz vom 15. Juli 1966 über 
die Studien an den wiiSSenscha.ftlichen Hochschu­
len (Allgemeines Hochschul-Stl\.l!diengesetz 
AHStG), BGBl. Nr. '177/1966, in der Fa'S&ung 
des ß.undesgesetzes BGBl. Nr. 458/1972 wir.d 
wie folgt geändert: 

1. 1m § 13 Ahs. 3 erster Satz ist das Wort "und" 
zwischen den Worten "Studiengesetz·en" un,d 
"Studienordnungen" durch das Wort "oder" zu 
ersetzen. 

2. Nach § 13 Abs. 3 sind folgende neue Ahs. 4 
bis 8 einzufügen: 

,,(4) Ein SrudienViersuch kann durchgeführt 
wenden, wenn die zuständigen akaldemischen Be­
hönden Id:ie Einrichtung neuer Studiennichtungen 
(StucLienzweige) beantragt haben oder ,dem Bun­
desminr~ter für W[ss·en'Schaft unJd Forschung 
wenigstens zehn vollständige Ansuchen von or­
dentlichen Hörern aUlf Genehmigung eines 
studium ,irl'eguLar:e mit gleichem StucLienpro-
gramm vor1ie,gten. ' 

(5) Zur Durchführung des Stud1enversuches 
ist vom BUDIdesmiDlj;ster für Wissenschaft und 
Forschung eine StucLienordnung und von einer 
hiefür einzusetz'enden Studienkommission ein 
Studienplan zu erlassen. Der Srudienversuch be­
ginnt mit dem der Genehm[gung des Studien­
planes folgenden Semester und endet nach einem 
der St'Uldvendauer entsprecheDiden Zeitraum. 

(6) Die Stu'cLienol'ldnung ist unter Berücksich­
~igung dessach1ich ,in Betracht ko~menden Stu-

Aufstellung der damit verbundenen Auf­
wendungen vorlegen; 

b) für den Studienplan die VoraussetZ/ungen 
des Abs. 3 erfüllt sind;" 

c) die zur Durchführung ,des Studieliversu­
cheserfor.derlichen Hochschuleinr.ichtungen 
und Aufwendungen zur V·erfügung gestellt 
werden können; 

d) ,die zur überprufung der Durchführung 
uDid zur Auswertung der Ergebmsse des 
S1ludienversuches nötigen Vorkehl'ungen ge­
troffen wel100n können. 

(7) Nach Beenldi,guDig des Stludienversuches ist 
es Iden ordentlichen Hörern freigestellt, ihr Stu­
dium nach den bisherigen Vorschriften zu vollen- . 
den oder unter AnweDidung ider §§ 20 Albs. 4 
und 21 Abs. 5 auf .ein verwand·tes ordentliches 
Stuldium über'2lUlgehen. 

(8) Der Bundesminister für W[ssenschaft und 
Fonschung kann, wenn die hl~herigen Erfahrun­
gen mr eine sichere Beurteillling des Studienver­
suches nicht ausreichen, den StucLienverruch nach 
Anhömmgder zuständigen akademischen Be­
hÖI1den durch Verondnung verlänJgern. Die Ver­
längerung darf einen der StlUdiendauer ent­
sprechenden Zeitraum nicht übenschreiten." 

Artikel II 

§ 19 des Bundesgesetzes über gillsteswissen­
schaftliche und l1iaturwissensch'<lfdiche StucLien­
richtungen, BGBl; Nr. '326/1971, trntt außer 
Kraft. 

Artikel III 

(1) Dieses . Bundesg.es'etz, tr~tt am .1. Oktober 
1978 in Kraft. ' 

d~engesetzes zu erlassen, sofern (2) Mit .der Vollz,iehung dieses Bundesgesetzes 
a) die zuständigen akademischen Behörden ,ist der Bundesministe,r für Wissenschaft und For­

den Entwurf eines Studienplanes und eine schung betraut. 
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